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Natur- und Waldbad Glaubitz
Badesaison 2021

Öffnungszeiten:
(Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie möglich!)
15.05.-23.07. Montag-Freitag 13:30-18:00 Uhr

Samstag/Sonntag 10:00-18:00 Uhr
24.07.-05.09. Täglich 10:00-19:00 Uhr
06.09.-12.09. Montag-Freitag 13:30-18:00 Uhr

Samstag/Sonntag 10:00-18:00 Uhr

Bei Schlechtwetter behalten wir uns vor, das Bad auch tageweise zu schließen. Schließungen und witte-
rungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten werden durch Ansage auf dem Anrufbeantworter (035265
56354), auf der Homepageseite www.waldbad-glaubitz.de unter „Tagesaktuelles“ und durch Aushänge
kurzfristig und gesondert bekannt gegeben! Bei Annäherung von Unwettern und Gewittern muss das Bad
geschlossen werden! Sofern an den Wochentagen in den Vormittagsstunden ein Bedarf z. B. durch Schul-
klassen oder Unterrichtsverkürzung (hitzefrei) entsteht, ist eine entsprechende Nutzung mit dem Schwimm-
meister absprechbar!

Eintrittspreise:
Tageskarte normal 3,00 €
Tageskarte ermäßigt 1,50 €
Saisonkarte normal 60,00 €
Saisonkarte ermäßigt 30,00 €
Dutzendkarte normal 30,00 €
Dutzendkarte ermäßigt 15,00 €
Familienkarte 7,00 €

Alle Eintrittskarten sind personengebunden. Für Kinder unter
3 Jahren wird kein Entgelt erhoben! Eine Familientageskarte
gilt für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder, wenn ein Nachweis zur Familienzugehörigkeit vorgelegt wird! Die
Tageskarten sind nur am Lösungstag gültig. Sie berechtigen nur zum einmaligen Betreten des Bades! Kinder
unter sieben Jahren dürfen nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person in das Bad. Ermäßigt sind Kin-
der bis 14 Jahre, Schüler, Studenten und Behinderte ab 50 % Behinderung. Ermäßigungsansprüche sollen
durch geeignete Nachweise belegt werden. Bei Behinderten mit 100 % Behinderung darf eine betreuende
Begleitperson kostenlos mit ins Bad.
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SITZUNG DES GEMEINDERATES GLAUBITZ

Der Gemeinderat Glaubitz fasste in der Sitzung am
14.06.2021 folgenden Beschluss:

Beschluss-Nr. 15/2021
Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung von Bauleistungen zum
Einbau einer neuen Heizungsanlage in der Kindertagesstätte Glaubitz.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Glaubitz findet am
Montag, dem 12.07.2021, 19.30 Uhr, im Gemeindeamt Glau-
bitz (Beratungsraum), Bahnhofstraße 19, statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Bekanntgaben an
den Bekanntmachungstafeln.

BÜRGERINFORMATION

Das Gemeindeamt Glaubitz und das Rathaus Nünchritz sind weiterhin be-
setzt aber für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. In dringenden
Ausnahmefällen können Sie sich telefonisch in den jeweiligen Sekretariaten
Glaubitz: 035265/611-30
Hauptamt: 035265/500-11
Bauamt: 035265/500-36
Kämmerei: 035265/500-34
oder an der Türsprechanlage anmelden oder im Vorfeld einen Termin
vereinbaren. Wir bitten Sie aber, vorrangig die Kontaktmöglichkeiten
über Telefon und E-Mail: post.glaubitz@kin-sachsen.de bzw. post@nuen-
chritz.de zu nutzen oder Ihre Anliegen schriftlich per Post bzw. durch Ein-
wurf in den Briefkasten zu übersenden. Dringend erforderliche Leistungen
zum Pass- und Meldewesen werden grundsätzlich nur nach terminlicher
Voranmeldung angeboten. Die Terminvereinbarung mit den Mitarbeiterin-
nen der Meldestelle ist unter Tel. 035265/500-17 oder per E-Mail:
meldeamt@nuenchritz.de möglich.
Auf der Internetseite www.nuenchritz.de der Gemeinde Nünchritz sind
diese Informationen ebenfalls abrufbar.

Bürgerinnen und Bürger müssen beim Betreten der beiden
Verwaltungsgebäude zwingendeineMund-Nase-Bedeckung
tragen. Außerdem muss vor der Wahrnehmung eines Ter-
mins das Formular „Aufnahme personenbezogener Daten
aufgrund der Corona-Pandemie“ ausgefüllt werden, um bei
Bedarf die Infektionskette durch das zuständige Gesund-
heitsamt nachvollziehen zu können. Zu beachten sind auch
die Informationen vor dem Eingang.

Im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Nünchritz/Glaubitz
bieten folgende weitere Einrichtungen kostenlose Schnell-
tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus an:

• Nünchritz: 
Elb-Apotheke Nünchritz, Meißner Straße 25
Nur mit Anmeldung: 035265 54355
Mo, Mi, Do 9:00-11:00 Uhr 

• Nünchritz:
Testzentrum Pflegedienst Steuer GmbH, Glaubitzer Straße 23
Di, Do 8:15-15:30 Uhr

VERKEHRSEINSCHRÄNKUNGEN

IM GEBIET DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Straßenbaumaßnahme K 8573 Glaubitz - Streumen
In der Zeit vom 31.05.2021 bis zum 09.07.2021 wird das Landratsamt
Meißen eine Deckeninstandsetzung der Kreisstraße K 8573 im Bereich
Ende Ausbaustrecke Glaubitz bis Streumen durchführen. 
In dieser Zeit ist der Streckenabschnitt voll gesperrt. Die Bürger von Mark-
siedlitz können über Radewitz nach Glaubitz fahren. Seitens des Busver-
kehrs ist für diesen Zeitraum geplant, nur die Haltestelle „Abzweig Mark-
siedlitz“ anzufahren. Entsprechende Aushänge werden in den Haltestellen
angebracht.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung.

VERKEHRSEINSCHRÄNKUNGEN IM GEMEINDEGEBIET

„B 98 Fahrbahnerneuerung westlich Wildenhain“
• Baubeginn: 12.07.2021
• Bauzeit: 2 Wochen
• Verkehrsführung: Vollsperrung der B 98 zwischen dem Ortsausgang 

Wildenhain und der Einmündung K 8572
• Baulänge: 1,7 km
• Umleitungsführung:
a) großräumige Umleitung

- in Richtung Glaubitz ab dem Knotenpunkt B 98 / B 101 über
die B 101 nach Großenhain, ab dem Knotenpunkt B 101 / S 40
weiter auf der S 40 in Richtung Nünchritz, ab dem Knotenpunkt
S 40 / K 8572 über die K 8572 zurück zur B 98

- Gegenrichtung analog
b) Am Knotenpunkt B 98 / K 8572 wird zur Gewährleistung der

Schleppkurven des Schwerverkehrs eine temporäre Lichtsignal-
anlage aufgestellt.

c) Da die nördlich in die B 98 einmündenden Kreisstraßen K 8570,
K 8571 und K 8572 sowie die Querverbindung zwischen B 98 und
S 40 (Wildenhainer Straße, Kleinraschützer Straße) nicht für die
Führung des Umleitungsverkehrs geeignet sind, werden diese mit
Verkehrszeichen 253 (Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht über 3,5 t) und Zusatzzeichen 1020-30 (Anlie-
ger frei) beschildert.

d) In den Ortslagen Skassa und Weißig im Zuge der S 40 wird eine
Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h beschildert.

e) Der ÖPNV kann den Vollsperrungsabschnitt nahräumig umfahren,
im Baubereich befinden sich keine Haltestellen.
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
zur Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung
und Abmarkung

In der Gemarkung Glaubitz, Gemeinde Glaubitz, wurden Arbei-
ten nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setzes (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,
148), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021
(SächsGVBl. S. 242), und der Durchführungsverordnung zum Sächsischen
Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO) vom 06. Juli
2011 (SächsGVBl. S. 271) zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 29. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 551) – Geschäftsbuch-Nr.
7254/21 – an den Flurstücken 506/3, 506/7, 506/13, 506/14,
506/38, 506/44, 506/45, 506/58, 506/59, 506/60, 532,
535, 536/3, 536/8, 572/6, 654/6

durchgeführt.

Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten werden die Er-
gebnisse dieser Grenzbestimmung und Abmarkung durch Offenlegung
bekannt gemacht.

Zeitraum und Ort der Offenlegung:
Die Ergebnisse liegen vom 09.07.2021 bis 09.08.2021 an Werk-
tagen montags bis donnerstags von 7:00 bis 16:00 Uhr, frei-
tags von 7:00 bis 15:00 Uhr und nach Absprache in meinen Ge-
schäftsräumen, Sörnewitzer Straße 66A, 01689 Weinböhla, zur Einsicht-
nahme bereit.

Rechtsgrundlage:
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem
Wege ergibt sich aus § 17 der SächsVermKatGDVO.

Beginn der Widerspruchsfrist:
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 5 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse
dieser Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 16.08.2021 als be-
kannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten inner-
halb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe Wider-
spruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei
mir oder dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sach-
sen, Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen.

gez. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Krüger
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Klaus Krüger
Sörnewitzer Straße 66a, 01689 Weinböhla
Telefon: 035 243/329 00
Mobil: 0170/4414275
Fax: 035 243/329 02
E-Mail: vbk@gmx.de

ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT OBERES ELBTAL
Müll nicht vergessen! 
Entsorgungstermine für alle Ortsteile der Gemeinde Glaubitz
Restabfall Bioabfall Papier Gelbe Tonne
09.07.2021 06.07.2021 21.07.2021 15.07.2021

13.07.2021 29.07.2021
20.07.2021
27.07.2021

Entsorger: REMONDIS, Tel. 03525/529210  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an oben benannte Firma.

NEUES AUS DEM ELBE-RÖDER-DREIECK

„Raus in die Natur“
Auch im Juli laden die ausgebildeten
Natur- und Landschaftsführer aus dem
Elbe-Röder-Dreieck zu interessanten
Touren durch unsere schöne Region ein. 
Das Kräuterweiblein Biggi führt am Freitag, 16.07.2021 und Freitag,
30.07.2021, jeweils ab 14 Uhr ihre beliebte Tour „Mit dem Kräuter-
korb von Sachsen nach Brandenburg“ durch. Lassen Sie sich über-
raschen, was so alles Leckeres und Schmackhaftes am Wegesrand
wächst. Die jüngsten Teilnehmer können mit der Lupe das Entdeckte näher
betrachten, bevor die Tour mit einem kleinen Imbiss zu Ende geht. Gestar-
tet wird auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte Waldfrieden in
04932 Prösen, Riesaer Straße. Voranmeldungen sind erforderlich. Diese
bitte bis Dienstag vor den Führungen direkt bei Frau Beecken unter 0172/
3610576 oder über die Tourist-Information Riesa unter Tel. 03525/
529420 bzw. Mail: info@tourismus-riesa.de vornehmen. Bitte schon vor-
merken: Im August finden die Führungen am Freitag, 13.08.2021 und
Freitag, 27.08.2021, jeweils ab 14 Uhr statt. 
Eine weitere Radtour im Juli bietet Olaf Kaube am Sonntag, 18.07.2021,
unter dem Titel „Einmal rund um die Gohrischheide“ an. Auf dieser
Tour erfahren Sie unter anderem Interessantes über die Heide, das Kriegs-
gefangenenlager Zeithain und die Elbe. Werfen Sie auf diesem Ausflug
einen Blick zu unseren brandenburgischen Nachbarn. Lernen Sie die
kleinen Orte Fichtenberg und Neuburxdorf kennen und statten in Kosilen-
zien dem Burgwall einen Besuch ab. Voranmeldungen sind erforderlich.
Bitte beachten Sie, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Diese bitte über die
Tourist-Information Riesa unter Tel. 03525/529420, Mail: info@touris-
mus-riesa.de oder direkt bei Herrn Kaube unter 0152/25620516 bzw.
guraxel@freenet.de vornehmen. 
Bitte beachten Sie, dass die Durchführung der jeweiligen Touren von der
aktuellen Corona-Schutz-Verordnung abhängt. Informieren Sie sich bitte
über die entsprechenden Teilnahmebedingungen.
Viele weitere interessante Rad- und Wandertouren durch das Elbe-Röder-
Dreieck finden Sie unter www.elbe-roeder.de/wunderbar und in der Bro-
schüre „Naturerlebnisse im Elbe-Röder-Dreieck“. Diese kann kostenlos im
Vereinsbüro des Elbe-Röder-Dreieck e.V. bei Frau Vetter unter Tel.
035265/51203 oder per Mail unter vetter@elbe-roeder.de angefordert
werden. 

DEUTSCHES ROTES KREUZ

Welche Rolle spielt für eine Blutspende das Alter?
Beim DRK sind die SpenderInnen zwischen 18
und 72 Jahre alt
Um eine Blutspende leisten zu können, muss der oder die Spendende min-
destens 18 Jahre alt, also volljährig sein. Denn mit der Volljährigkeit be-
ginnt die rechtliche Entscheidungsgrundlage für die freiwillige Blutspende,
für die vorab das Einverständnis erklärt werden muss.
In Übereinstimmung mit der „Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blut-
bestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Richtlinie Hämothe-
rapie)“ gilt über das 68. Lebensjahr hinaus, dass Spender, die bereits
mehrfach Blut gespendet haben und bei denen keine gesundheitlichen Be-
denken bestehen, weiterhin Blut spenden können. Dies wird auch dem Um-
stand gerecht, dass in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen bis in
ein hohes Alter ein gesundes, sehr vitales Leben führen.  
Somit gilt für Spenderinnen und Spender beim DRK Blutspendedienst
Nord-Ost:  Als Erstspender sollte man nicht älter als 65 Jahre sein. Wurde
bereits öfter Blut gespendet, dann darf genau bis zu dem Tag vor dem
73. Geburtstag Blut gespendet werden.

Vereine und 
Organisationen
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Bei jedem Blutspendetermin ist ein Arzt oder eine Ärztin vor Ort. Vor der
Blutentnahme führt er oder sie bei jedem, der eine Spende leisten möchte,
im Rahmen einer kurzen Untersuchung einen gesundheitlichen Check
durch und entscheidet darüber, ob alle Voraussetzungen gegeben sind,
um an diesem Tag eine Blutspende leisten zu können.
Auch bei sehr hohen Temperaturen sind Blutspenden möglich und bei Ein-
haltung einiger Voraussetzungen auch gut verträglich. Generell sollte bei
großer Hitze über das Tagesmaß von etwa zwei Litern Flüssigkeit hinaus
getrunken werden (Wasser, Fruchtsaftschorlen, Kräutertee). Außerdem
sollten längere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstrengung am
Tag der Blutspende vermieden werden.

Junge Blutspenderin: Volljährigkeit ist die Voraussetzung zum
Leisten einer Blutspende.                          Foto: DRK-Blutspendedienst

Hinweis:Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impf-
stoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der
Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt. 
Eine Terminreservierung für alle DRK-Blutspende-Termine ist erforderlich.
Sie kann unter https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/ erfol-
gen oder auch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11. Die Vorab-
Buchung von festen Spendezeiten dient dem reibungslosen Ablauf unter
Einhaltung aller aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

DIE UNTERE FORSTBEHÖRDE INFORMIERT

AUS AKTUELLEM ANLASS

Eigentum verpflichtet – Verkehrssicherungspflicht der Wald-
besitzer entlang öffentlicher Straßen und Wege
Der Grundsatz der Verkehrssicherungspflicht leitet sich aus § 823 BGB ab
und ist mehrfach durch Rechtsprechung ausgestaltet. 
Danach hat jeder, der die Verfügungsgewalt über ein Grundstück hat,
dafür zu sorgen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr für Dritte
ausgeht. 
Das trifft für alle Besitzarten, unabhängig von der Besitzgröße, unter an-
derem auch auf Waldflächen entlang öffentlicher Straßen und Wege zu.
Der Waldbesitzer des an einer öffentlichen Straße oder Weges liegenden
Waldgrundstückes ist mit Rücksicht auf den Straßenverkehr verpflichtet,
schädliche Einwirkungen auf Verkehrsteilnehmer durch umstürzende Bäu-
me oder abbrechende Baumteile zu verhindern.
Die Verkehrssicherungspflicht beinhaltet sowohl eine Kontroll- als auch
eine Gefahrenabwehrpflicht. Ob der Wald oder die Straße zuerst da
waren, spielt keine Rolle.
Sie umfasst die alljährliche Sichtkontrolle des Baumbestandes in einer
Tiefe von mindestens einer Baumlänge neben dem gefährdeten Objekt.
Insbesondere ist dabei auf Schäden zu achten, die die Stabilität des
Baumes beeinträchtigen, wie z. Bsp. Pilzbefall, Risse, Schiefstellung, Ab-
sterbeerscheinungen und Faulstellen.

Die Kontrollen sollten halbjährlich, also im Frühjahr nach dem Blattaustrieb
und im unbelaubten Zustand im Herbst erfolgen. Nach besonderen
Schadereignissen sollten darüber hinaus zusätzliche Kontrollen durchge-
führt werden. Wichtig ist, dass die durchgeführten Kontrollen und veran-
lassten Maßnahmen schriftlich dokumentiert werden, um im Falle eines
Rechtsstreites einen Nachweis zu haben.
Aufgrund der Trockenheit der vergangenen zwei Jahre sind auch im Land-
kreis Meißen Tausende Kubikmeter an Totholz durch Borkenkäferbefall
angefallen, welches ein hohes Gefährdungspotential, gerade entlang öf-
fentlicher Straßen und Wege, darstellt. Deshalb sollte zügig gehandelt
werden, um die bestehenden Gefahren umgehend zu beseitigen. 
In Ausübung ihrer Dienstgeschäfte festgestellte Gefahrenquellen geben
die Revierförster der Forstbehörden natürlich umgehend an die Waldbe-
sitzer weiter. Die systematische Sichtkontrolle des Baumbestandes ist und
bleibt aber eine wichtige Grundpflicht der Waldbesitzer selbst.
In Fällen, in denen der Waldbesitzer die erforderlichen Maßnahmen zur
Gefahrenbeseitigung im öffentlichen Verkehrsraum nicht ergreift, kann die
Gemeinde als zuständige Ortspolizeibehörde mit kurzer Fristsetzung an-
ordnen, die eingetretene Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
zu beseitigen.

„GENIALSOZIAL – DEINE ARBEIT GEGEN ARMUT“

Was machen sächsische Jugendliche in der Pandemie? 
Na klar – Sie HELFEN!
Während die einen noch diskutierten, ob es denn jetzt nichts Wichtigeres
gäbe, als Engagement- und Jugendprojekte umzusetzen, haben es die an-
deren einfach gemacht.
„Wir hatten im Frühjahr 2020 befürchtet, das jugendliche Engagement in
den sächsischen Schulen könnte durch die Pandemie völlig zum Erliegen
kommen. Das war nach 17 Jahren „genialsozial“ und Generationen von
Klassen, die sich gezielt für notleidende Kinder und Jugendliche einsetzen,
eine fürchterliche Vision“, so Jana Sehmisch, Programmleiterin.

Doch dank des unermüdlichen Engagements einzelner Schulen und
der Firmen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellten, konnte im Herbst
2020 dann doch noch ein Aktionstag im kleinen Rahmen durchgeführt
werden. Das erarbeitete Geld kommt sozialen Projekten in Sachsen zu-
gute, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Wohin genau entschei-
den bei „genialsozial” immer die Schüler*innen der einzelnen Schulen
eigenständig.
Die nächste große Überraschung kam durch den Ostdeutschen Sparkas-
senverband, der beeindruckt von der Solidarität der jungen Menschen,
weitere 10.000 € zur Verfügung stellte, um noch mehr soziale Projekte in
Sachsen zu unterstützen. Erneut wurden die sächsischen Jugendlichen um
ihre Stimme gebeten, wem das Geld zukommen soll  – die Teilnahme war
überwältigend.
Insgesamt 53 sächsische Klassen haben siebzehn soziale Projekte disku-
tiert, ausgewählt und mit 300-1000 € prämiert. Ganz besonders beein-
druckt zeigten sich die Schüler*innen von folgenden Projekten, die je
1000 € erhielten.
• Dresdner Kinderhilfe e.V. – Hilfe für die Kleinsten
• Lukas Stern e.V. – Erfüllung von Herzenswünschen für schwererkrankte
Menschen

• Wolfsträne e.V. – Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche
• Verein für Knochenmark- und Stammzellenspende e.V. 
• ASB Regionalverband Zittau/Görlitz e.V. – Initiative Wünschewagen
Sachsen
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Und, weil Engagement belohnt werden soll, gab es dank BELANTIS unter
allen teilnehmenden Schulen eine Reise ins AbenteuerReich BELANTIS für
die gesamte Klasse zu gewinnen. Freuen durfte sich darüber die 7b der
Oberschule „Korla Awgust Kocor” in Wittichenau.
Der nächste Aktionstag steht schon vor der Tür. Am 20. Juli heißt es wieder
„genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“. Sächsische Schülerinnen und
Schüler suchen ab sofort wieder Arbeitsplätze für einen guten Zweck.
Wenn auch Sie mithelfen möchten und in Ihrer Region einen Arbeits-
platz zur Verfügung stellen können, dann melden Sie sich unter
0351-323719016 oder stellen Sie Ihren Ein-Tages-Job unter
www.pocketjob.de online bereit.
Worum es bei „genialsozial“ geht, wer 2021 gefördert wird und wie man
mitmachen kann, ist zu lesen unter: www.genialsozial.de
„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugendstiftung mit inhalt-
licher Unterstützung des Entwicklungspolitischen Netzwerks Sachsen e.V.
Ministerpräsident Michael Kretschmer ist Schirmherr dieser größten säch-
sischen Jugendsolidaritätsaktion.
Hauptsponsoren von Beginn an sind die Sparkassen-Finanzgruppe Sach-
sen gemeinsam mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband. In diesem Jahr
sind daneben die Sparkasse Meißen und die Sparkassen Versicherung
Sachsen besonders engagierte Partner der Aktion. 

Pressekontakt:
Jana Sehmisch
Programmleiterin „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“
Sächsische Jugendstiftung
Weißeritzstraße 3
01067 Dresden
Tel.: 0351-323719012
E-Mail: info@genialsozial.de

VEREINIGTE EVANGELISCH-LUTHERISCHE

CHRISTUSKIRCHGEMEINDE ZEITHAIN
Kirchgasse 5 · 01612 Glaubitz 
Tel. 035265 54271 · Fax 035265 64214

6. Sonntag nach Trinitatis, 11.07.2021
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, Pfrn. Skriewe-Schellenberg

10.30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz, Pfrn. Skriewe-Schellenberg

7. Sonntag nach Trinitatis, 18.07.2021
9.00 Uhr Gottesdienst zum Ferienbeginn mit Segnung 

der Musicalrüstzeit-Mitarbeiter in Glaubitz, 
Pfr. Scheiter und Pfrn. Skriewe-Schellenberg

10.30 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation in Zschaiten, 
Pfr. Scheiter

8. Sonntag nach Trinitatis, 25.07.2021
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, Vikar Dr. Quenstedt

10.30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz, Vikar Dr. Quenstedt

Begegnungsstätte Nünchritz 
Glaubitzer Straße 20, gegenüber Wacker-Sporthalle

Gebetskreis: wöchentlich montags, 10.00-11.00 Uhr
Pred. Seifert, Am Südhang 3, Nünchritz

Gesprächsabend: Dienstag, 13. Juli., 19.30 Uhr 
„Hildegard von Bingen“

Mitteilungen 
der Kirche

Monatsspruch Juli: Gott ist nicht ferne von einem jeden
unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. 

Apostelgeschichte 17,27

Basteltreff: Montag, 12. Juli, 19.00 Uhr

Bibelgespräch: Dienstag, 20. Juli, 19.00 Uhr

Frühstückstreff: wöchentlich donnerstags, 9.30-11.00 Uhr

Frauenkreis: Donnerstag, 15. Juli, 14.30 Uhr

Teezeit: Freitag, 9. Juli, 17.00 Uhr

Soziale Beratung: Um telefonische Anmeldung wird gebeten!
Tel. 03525 734319

Kirchgemeinde Glaubitz
Angebote für Jung und Alt

Hauskreis Glaubitz: nach Aufhebung des Lockdowns 
montags, 19.30 Uhr 
Infos bei G. Schönfelder und J. Broschwitz,
Tel. 035265 54238

Christenlehre: (nicht in den Sommerferien) 
mittwochs, 16.30-17.30 Uhr
im Gemeindehaus, Kirchgasse 5

Konfirmandenkurs: Der Konfirmandenkurs für das 1. Kursjahr 
(7. Klasse) findet bis zum Schuljahresende
wöchentlich dienstags, 16.00-17.00 Uhr 
im Gemeindezentrum Riesa-Gröba, 
Kirchstraße 28, statt.

Kinder- u. Vorschulkreis: Samstag, 17. Juli, 9.30 Uhr

Posaunenchor Glaubitz: donnerstags, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus, Herr Burkhardt, 
Tel. 035265 54195

Singkreis Glaubitz: mittwochs, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus, Fr. Giegold, 
Tel. 0173 1615979

Singkreis Zschaiten: donnerstags, 19.00 Uhr
im CL-Raum Kirche Zschaiten, Fr. Giegold,
Tel. 0173 1615979

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst

• Notruf 112
• Krankentransport 0351/19222
• Brandmeldeanlagen 0351/19296
• Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
• Allgemeine Einwahl 0351/501210

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
(sonnabends und sonntags, 9.00-11.00 Uhr)

10.07./11.07. BAG Dr. med. Jörg Haase, Dr. med. Ines Haase
R.-Breitscheid-Straße 33, 01587 Riesa, Tel. 03525/731805

17.07./18.07. Praxis Dipl.-Stom. Heidi Müller
John-Schehr-Straße 6, 01587 Riesa, Tel. 03525/799747

24.07./25.07. Praxis Harald Kassebaum
Lindenstraße 23c, 01616 Strehla, Tel. 035264/90842

Weitere Bereitschaftsdienste lagen bei Redaktionsschluss noch
nicht vor. Mehr Informationen unter www.zahnaerzteinsachsen.de.
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Recyclingplatz in Zeithain 
wieder geöffnet

Nach der Winterpause hat nun seit
April 2021 der Recyclingplatz, Industrie-
straße K in Zeithain endlich wieder geöff-
net. Die Gartenpflege und Gartenarbeit
kennen keine Saison. Beim Gärtnern
fallen je nach Jahreszeit immer wieder
die verschiedensten Grünabfälle an. Ge-
hölzabschnitte, Laub oder Grasschnitt
sind bei uns richtig aufgehoben. Aber
auch die Entsorgung von Bauschutt,
Beton, Baumischabfall, Aushubmassen,
Schrott und vieles mehr ist kein Pro-
blem. Und sollten die Mengen doch et-
was größer sein, bringen wir Ihnen auch
gern einen Container und holen die Ab-
fälle direkt wieder bei Ihnen zu Hause ab. 
Weiterhin erhalten Sie bei uns auch die
verschiedensten Produkte für ihren Gar-
ten oder Schüttgüter für ihr Bauvorha-
ben. Je nach gewünschter Menge kön-
nen Sie Siebboden, Rindenmulch, Holz-
hackschnitzel, Splitt, Sand, Mineralge-
misch oder Betonrecycling u. v. m. ab-
holen oder anliefern lassen. 
 
Kommen Sie einfach innerhalb unse-
rer Öffnungszeiten – Samstag von
9-12 Uhr vorbei oder rufen Sie uns an
unter 03522-528666 (täglich 8-16 Uhr),
wir freuen uns auf Sie.
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I S T  I H R E  H A U S N U M M E R  
G U T  E R K E N N B A R ?

Im Notfall kann das entscheidend sein 
für rasche Hilfe durch Arzt oder Rettungsdienst.

Volkssolidarität
Pflegedienst Nünchritz gGmbH

- Häusliche Krankenpflege
- Verhinderungspflege bei Urlaub oder Krankheit
der Pflegeperson
- Beratungsbesuche nach SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung

01612 Nünchritz · Glaubitzer Str. 12a · Tel. 035265/56770

Weitere Leistungen:
- Volkssolidarität Schlossresidenz Glaubitz gGmbH
Tel. 035265/649711
- Volkssolidarität Seniorenresidenz Merschwitz gGmbH
Tel. 035267/53626
- „Essen auf Rädern”
Tel. 035265/649712

Bei Interesse bitte melden unter : 
Tel.: 0173/ 7844684

Wohnung zu vermieten
2-Raum-OG-Wohnung in Glaubitz,  65qm, mit Garage

   Geschäftsführer: 
Ronald Schubert

Bahnhofstr. 32 · 01619 Zeithain ·  03525 / 77 99 555
 03525 / 77 99 550 · � info@pbtg.de · www.pbtg.de

 

Wir als ambulantes Pflegeteam unterstützen 
Sie zu Hause mit folgendem Leistungsspektrum:
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Dachfenster-Rollläden

Garagenrolltore

Terrassen- 
überdachungen

JETZT NEU! Ihr Service-Büro in Riesa.

www.heim-haus-sachsen.de
Ihre Ansprechpartner:  TERMINE NACH 

VEREINBARUNG 

Qualitätsprodukte aus Deutschland

SOMMER-AKTIONSOMMER-AKTIONSOMMER-AKTION
Beratung... Produktion... Montage... Service...  
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Privates Bestattungshaus

Wir sind für Sie jederzeit zu erreichen, rufen Sie uns
an, wenn unsere Dienste benötigt werden. Nach Ab-
sprache kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Nur Fachbetriebe führen dieses Zeichen

Inh. Jörg Wagenhaus
Glaubitz, Bahnhofstraße 79
Tag & Nacht Tel. (035265) 56834
Gröditz, Marktstraße 33 (Ecke Repp. Str.)
Tag & Nacht Tel. (035263) 31240

• Rohbau • Neubau • Trockenbau
• Putzarbeiten • Maurer- und Pflasterarbeiten

Höfer-Bau
Eingetragener Meisterbetrieb

01612 Glaubitz · Langenberger Straße 40
Telefon 035265/64840 · Funk 0174/9778406
Fax 035265/64841
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